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Erster Teil

Anlass, Gegenstand und Aufbau der Untersuchung

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Folgen die Nichtigkeit des Jah-
resabschlusses für die Aktiengesellschaft und die GmbH hat. Der Jahresabschluss 
ist von jedem Kaufmann am Ende eines Geschäftsjahres aufzustellen und dient der 
Darstellung der Vermögens-, Ertrags und Finanzlage des Unternehmens innerhalb 
der Rechnungsperiode, vgl. §§ 242, 264 Abs. 2 HGB. Er bildet unter anderem die 
Bemessungsgrundlage für den ausschüttbaren Gewinn.1 Gleichzeitig stellt er die 
zentrale Informationsquelle über die finanzielle Situation des Unternehmens für 
aktuelle und zukünftige Gesellschafter, Gläubiger und andere an der Gesellschaft 
beteiligten Interessengruppen dar.2 

Sind die im Jahresabschluss getroffenen Feststellungen inhaltlich fehlerhaft oder 
wurde das gesetzlich vorgesehene Verfahren nicht eingehalten, so kann daraus die 
Nichtigkeit des Jahresabschlusses resultieren. Bei der Aktiengesellschaft bestimmt 
sich dies maßgeblich nach der Vorschrift des § 256 AktG, welche grundsätzlich 
abschließend die möglichen Nichtigkeitsgründe aufzählt.3 Da im GmbH-Gesetz 
eine entsprechende Regelung fehlt, sind Literatur und Rechtsprechung dazu über-
gegangen, die Nichtigkeitsgründe des § 256 AktG analog auf die GmbH anzuwen-
den, sofern die GmbH-spezifischen Besonderheiten dem nicht entgegenstehen.4 
Ist der Jahresabschluss demnach nichtig, so bedeutet dies zunächst einmal, dass 
die mit dessen Feststellung beabsichtigten Rechtswirkungen ausbleiben.5 Welche 
Konsequenzen sich daraus im Einzelnen für die Gesellschaft ergeben, ist indessen 
in mehrfacher Hinsicht ungeklärt. 

 1 MHA AktR / Sandleben, § 17 Rn. 31; MHLS / Sigloch / Keller / Meffert, GmbHG, Anh. 
§§ 41–42a Rn. 43; Windbichler, GesR, § 31 Rn. 1.
 2 MHA AktR / Sandleben, § 17 Rn. 22; MüKoBilanzR / Kessler / Freisleben, HGB, § 275 
Rn. 2.
 3 KK-AktG / Arnold, § 256 Rn. 7; MüKoAktG / J. Koch, § 256 Rn. 3.
 4 BGH ZIP 1982, 1077 (1080); BGH NJW 1998, 1559 (1560); BGH GmbHR 2008, 1092 
(1093); Noack / Servatius / Haas / Kersting, GmbHG, § 42a Rn. 24, 33; Brete / Thomsen, GmbHR 
2008, 176 (177); Habersack / Casper / Löbbe / Raiser / Schäfer, GmbHG, Anh. § 47 Rn. 68; 
Scholz / K. Schmidt, GmbHG, § 46 Rn. 36, 38; MüKoGmbHG / Wertenbruch, Anh. § 47 Rn. 123, 
196; Noack / Servatius / Haas / Noack, GmbHG, Anh. nach § 47 Rn. 63 ff.; Lutter / Hommelhoff /  
Bayer, GmbHG, Anh. zu § 47 Rn. 24, 57; Weilep / Weilep, BB 2006, 147 (147); MüKoAktG /  
J. Koch, § 256 Rn. 87.
 5 Koch, AktG, § 256 Rn. 32; GroßkommAktG / T. Bezzenberger, § 256 Rn. 207.
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Die wohl zentrale Folge für die Gesellschaft besteht darin, dass auf der Grund-
lage des nichtigen Jahresabschlusses keine Gewinne ausgeschüttet werden dürfen.6 
Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn trotz des nichtigen Jahresabschlus-
ses bereits Gewinne ausgezahlt wurden, etwa da die Nichtigkeit noch gar nicht im 
Raum stand oder als äußerst unwahrscheinlich eingeschätzt wurde. In diesem Fall 
sind die Aktionäre bzw. die Gesellschafter grundsätzlich zur Rückgewähr des Ge-
winns verpflichtet, es sei denn, sie waren zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung 
gutgläubig, vgl. § 62 Abs. 1 S. 2 AktG, § 32 GmbHG. Offen ist in diesem Zusam-
menhang aber, welche Anforderungen an den Sorgfaltsmaßstab zu stellen sind. 

Des Weiteren ist unklar, unter welchen Umständen die Abschlussverantwort-
lichen dazu verpflichtet sind, den nichtigen Jahresabschluss erneut fehlerfrei fest-
zustellen. Mehrheitlich wird eine solche Pflicht zur Neuvornahme – ungeachtet des 
damit verbundenen finanziellen und organisatorischen Aufwandes – befürwortet,7 
was wiederum mit Schwierigkeiten verbunden ist: Wird der Jahresabschluss neu-
vorgenommen, so entstehen erstmals wirksame Ansprüche auf Dividendenzah-
lung. Konsequenterweise ist die Gesellschaft somit einerseits zur Ausschüttung der 
Dividende auf der Grundlage des erneut festgestellten Jahresabschlusses verpflich-
tet, anderseits kann sie die bereits für das betroffene Geschäftsjahr ausgeschüt-
teten Gewinne zurückfordern. Gerade bei börsennotierten Aktiengesellschaften 
wäre die Rückforderung der zunächst ausgeschütteten Gewinne mit erheblichen 
Belastungen und einem drohenden Rufschaden verbunden, was insbesondere dann 
nicht gerechtfertigt ist, wenn sich hinsichtlich des im neuen Jahresabschluss fest-
gestellten Bilanzgewinns keine Änderung ergeben hat.8 Grundsätzlich könnten 
der Anspruch auf Gewinnausschüttung und der Rückgewähranspruch miteinander 
verrechnet werden. Eine Aufrechnung scheidet aber immer dann aus, wenn der 
Anspruch der Gesellschaft auf Grund der Gutgläubigkeit des Aktionärs bzw. des 
Gesellschafters ausgeschlossen ist oder die Anteile veräußert wurden. Im Ergebnis 
wäre die Gesellschaft in diesen Fällen zur doppelten Ausschüttung der Dividende 
eines Geschäftsjahres verpflichtet, was mit einem erheblichen Schaden für die 
Gesellschaft verbunden wäre. Darüber, dass dies verhindert werden muss, besteht 
Einigkeit.9 Allerdings ist unsicher, auf welche Weise die erneute Ausschüttung 
ausgeschlossen werden kann. 

 6 Die Nichtigkeit des Jahresabschlusses erstreckt sich gemäß § 253 Abs. S. 1 AktG auch 
auf den Gewinnverwendungsbeschluss. Nach allgemeiner Ansicht wird die Norm analog auf 
die GmbH angewandt.
 7 Herrschende Ansicht, vgl. KK-AktG / Arnold, § 256 Rn. 94; Schön, FS 50 Jahre BGH 
Bd. 2, S. 153 (163); Geist, DStR 1996, 306 (306), BeckOGK / Jansen, AktG, § 256 Rn. 96; Koch, 
AktG, § 256 Rn. 33; MüKoAktG / J. Koch, § 256 Rn. 82; Hennrichs, ZHR 2004, 383 (391); Barz, 
FS Schilling, S. 127 (132); Heidel, Aktienrecht, § 256 Rn. 45.
 8 Hennrichs, FS Bergmann, S. 303 (314).
 9 Vergleiche Zöllner, FS Scherrer, S. 357 (376 f.); Weilep / Weilep, BB 2006, 147 (151); 
 Kowalski, AG 1993, 502 (507); MükoAktG / Hennrichs / Pöschke, § 174 Rn. 62; Hennrichs, 
FS Bergmann, S. 303 (317); GroßkommAktG / Bezzenberger, § 256 Rn. 260 ff.
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Klärungsbedürftig ist weiterhin, wie sich die Nichtigkeit des Jahresabschlusses 
auf nachfolgende Jahresabschlüsse auswirkt. Es besteht Konsens darüber, dass die 
Nichtigkeit des Jahresabschlusses nicht zwangsläufig die Nichtigkeit des nachfol-
genden Jahresabschlusses bewirkt.10 Diskutiert wird aber, ob sich die Nichtigkeit 
des Folgeabschlusses aus der Durchbrechung des Grundsatzes der Bilanzidenti-
tät ergeben kann. Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze in der 
Eröffnungsbilanz eines Geschäftsjahres mit den Wertansätzen der Schlussbilanz 
des vorausgegangenen Geschäftsjahres übereinstimmen. Dies wäre immer dann 
problematisch, wenn die Nichtigkeit des Jahresabschlusses erst nach einiger Zeit 
entdeckt wird oder aber jahrelang gerichtlich über die Wirksamkeit eines Jahres-
abschlusses gestritten wurde. Denn steht schließlich fest, dass der Jahresabschluss 
tatsächlich nichtig ist, so bedarf es grundsätzlich der bereits erwähnten Neuvor-
nahme. Da die Abschlussverantwortlichen hierbei aber nicht an die im Rahmen 
des nichtigen Jahresabschlusses bereits getroffenen Feststellungen gebunden sind, 
können die Wertansätze des neuvorgenommenen Jahresabschlusses und die Wert-
ansätze der Eröffnungsbilanz des nachfolgenden Jahresabschlusses rückwirkend 
auseinanderfallen.11 Sofern man in der Verletzung des § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB einen 
Nichtigkeitsgrund sieht, wäre somit auch der nachfolgende Jahresabschluss nich-
tig und müsste ebenfalls neuvorgenommen werden. Im schlimmsten Fall stünde 
demnach die Nichtigkeit einer ganzen Reihe von Jahresabschlüssen im Raum. Um 
die hiermit einhergehenden Konsequenzen für die Gesellschaft möglichst abzu-
mildern, geht die herrschende Ansicht davon aus, dass auf den nichtigen Jahres-
abschluss nachfolgende Jahresabschlüsse zunächst schwebend unwirksam sind.12 
Die nachfolgenden Jahresabschlüsse seien demnach vollständig wirksam, sobald 
der nichtige Vorjahresabschluss geheilt wird oder die inhaltsgleiche Neuvornahme 
erfolgt. Kommt es hingegen zur inhaltlich veränderten Neuvornahme, so sei der 
Folgeabschluss endgültig nichtig. Allerdings wird zunehmend angezweifelt, ob 
das Konstrukt der schwebenden Unwirksamkeit eine sachgerechte Lösung für das 
beschriebene Problem bietet.13 Im Übrigen ist weitestgehend offen, was die schwe-
bende Unwirksamkeit des Folgeabschlusses konkret für die Abschlussverantwort-
lichen, die Gesellschafter sowie die Abschlussprüfung bedeutet. 

 10 BGH NZG 2013, 957 (959); BGH NJW 1997, 196 (197); BGH AG 1998, 525 (527); 
OLG Köln AG 1998, 525 (527); Koch, AktG, § 256 Rn. 34; Hölters / Weber / Waclawik, AktG, 
§ 256 Rn. 44; Adler / Düring / Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 
§ 252 Rn. 76; Heidel, Aktienrecht, § 256 Rn. 44; MüKoAktG / J. Koch, § 256 Rn. 85; IdW, WP 
Handbuch, Kap. B Rn. 381; Hense, Wpg 1993, 716 (717); Zöllner, FS Scherrer, S. 357 (359); 
 Hennrichs, FS Bergmann, S. 303 (305); Haase, DB 1977, 241 (242); Schedlbauer, DB 1992, 
2097 (2103). 
 11 Hennrichs, FS Bergmann, S. 303 (312).
 12 Schmidt / Lutter / Schwab, AktG, § 256 Rn. 44; KK-AktG / Arnold, § 256 Rn. 96; MüKo-
AktG / J.  Koch, § 256 Rn. 86; BeckOGK / Jansen, AktG, § 256 Rn. 102; MükoAktG / Hüffer, 
§ 256 Rn. 82 (2. Auflage); Kropff, FS Budde, S. 340 (349); Zöllner, FS Scherrer, S. 357 (365).
 13 Zuletzt Hennrichs, FS Bergmann, S. 303 (305 ff.).


